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Heidenrod, den 28. Oktober 2021 6Y 26, 11. 21321
Sachbearbeiter: Herr Zindel/ Ke
Aktenzeichen: 09.1. Auf der Gewann I! Satzungsb

Vorlaqe für die Gemeindevertretung

L3

1

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod Bebauungsp!an ,,Auf der
Gewann II" Heidenrod- Dickschied
hier: Satzungsbescffluss

I. Beschlussvorschlaq:

1. Die Gemeindevertretung beschIieFt den Satzungsentwurf des Bebauungs -

planes ,,Auf der Gewann II" gemäR den Vorschriften des Baugesetzbuches
und der BerUcksichtigung der Einarbeitung des Wertungsvorschlages als
Satzung.

2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt den Beschluss der Wertung zu den
einzelnen Stellungnahmen in der Satzung des Bebauungsplanes einzuar-
beiten urn die Satzung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches öffent-
lich bekannt zu machen.

II. Begründunq/Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in der Vorlage über die Wertung der eingegangenen
Stellungnahmen aus dem Parallelverfahren und der gleichzeitigen Anhorung der
Trager Offentlicher Belange und der öffentlichen Auslegung, sowie der fruhzeitigen
Burgerbeteiligung den erarbeiteten Wertungsvorschlag des Gemeindevorstandes
festgestellt und der Wertung zugestimmt. Der Wertungsbeschluss ist in den Entwurf
des Bebauungsplanes einzuarbeiten und wird, nachdem die Gemeindevertretung
den formalen Satzungsbeschluss gefasst hat, nach den Vorschriften des Baugesetz-
buches als genehrnigungsfahige Planfassung ausgefertigt und öffentlich bekannt
gemacht.

Nach § 10 Abs. I BauGB hat die Gemeindevertretung den Bebauungsplan als Sat-
zung zu beschIieFen.



III. Finanzielle Auswirkunqen:

ke in e

(Di'nbach)
BUkirmeister

Hinweis: Der ausgefertigte Bebauungsplan mit Planzeichnung und Begrundung wird
während der Sitzung ausgelegt.
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Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, das touristische Angebot im Ortsteil Dickschied
weiterzuentwickeln. Hierzu soil am sUdflchen Ortsrand, nahe des Dorfgemeinschaftshau-
ses und nahe dem FufThallplatz eine Hutte mit Gastronomiebetrieb zur Versorgung der
Wanderer der Premiumwanderwege ,,\Msper Trails' errichtet werden.

1.1 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH, GROGE + TOPOGRAFIE

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende Flachen:

Gemarkung Dickschied, Flur 2

Flurstück Nr.: 3/1 tw.

Das Plangebiet umfasst eine Groae VOfl Ca. 1.735 m2. Es iiegt oberhaib eines Han -

ges auf einer Kuppe und das Gelände fällt in Richtung SUden und Westen sowie in
Richtung Norden ab.

Der räumliChe Geltungsbereich schlieat sich im Osten unmittelbar an den Geltungs-
bereich des bestehenden Bebauungsplan AUF DER GEWANN an. Aufwestlicher
Seite befindet sich der Geitungsbereich des Bebauungspianes DICKSCH ED GE -

ROLDSTEIN AM ATZMANN in unmittelbarer Nähe.

Geltungsbereich (schwarz) mit Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans
(grau), ohne MaRstab
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1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN

1.2.1

V

\' 1'(\ i(44c5
,

_

'
.

I

Atzmann \ XY% \
Regionaler Raumordnungsplan SUdhessen 2010, Ausschnitt Dickschied
(ohne MaRstab).
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Die Gemeinde HEIDENROD gehort zum RHEINGAU-TAUNUS-KREIS und befindet
sich in der naturraumlichen Haupteinheit WESTLICHER HINTERTAUNUS im Land-

schaftsschutzgebiet TAUNUS. rn Zentrale-Orte-System des RPS 2010 st dem OT
DICKSCH LED keine besondere Funktion zugewiesen.

Vom OT DICKSCH LED gelangt man Uber die Landesstrafe L 3035 nach Norden in
Richtur,g Nastättert und BäderstraI3e (Bundesstra13e B 260) nach SUden in Richtung
Bad Schwalbach, Taunusstein und Eltville.

Die Gemeinde Heidenrod gehort zum ubrigen Ordnungsraum. Die raumordnerische
Konzeption sieht vor, dass der ubrige Ordnungsraum als eigenstandiger Lebensraum
mit einer ausgewogenen Entwicklung der Funktionen Wohnen und Arbeiten zu ge-
stalten ist, damit er Erganzungs- und Entlastungsfunktionen für den Verdichtungs-
raum ubernehmen kann.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im RPS 2010 als "Vorbehaltsgebiet
für Landwirtschaft', dargestellt.

Der Grundsatz G10.1-1 I besagt:

In den "Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft" 1st die Offenhaltung der Landschaft
vorrangig durch Landbewirtschaftung sicherzustellen. In germ gem Umfang sind man-

spruchnahmen dieser Flachen für die Freizeitnutzung und Kulturlandschaftspflege,
für Siedlungs- und gewerbliche Zwecke - sofern keine soichen "Vorranggebiete P/a -

nung"in den Ortsteilen ausgewiesen sind - sowie für A ufforstung oder Sukzession bis
zu 5 ha moglich."

Da das Planungsvorhaben unter den Punkt der Freizeitnutzung fällt und ferner der
Planungsraum eine weitaus geringere Fläche als die angegebene Maximalflache von
5 ha aufweist, entspricht der Bebauungsplan den Zielen der Raumordnung.
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1.22 FlachennutzurigspDan
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Der rechtskraftige Flachennutzungsplan stelit innerhaib des Geltungsbereichs eine
,,GrUnfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz" dar. rn Osten schlie1t sich eine
,,Fläche für Malnahmen zurn Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft" mit einer ,,Hecke! FeldgehOlz - Bestand" an, irn Süden ,,Acker" sowie em
Landschaftsschutzgebiet" und ei ne ,,Wasserschutzzone'. Westi ich des Geltungsbe-

reichs befindet sich ,,Dauergrünland".

Auf Grund der flachenmafig nur sehr geringen Nutzungsanderung durch die Bebau-
ungsplanaufstellung sowie durch die geringe Raumbedeutsamkeit und die Uberein-
stimmung mit den Zielen der Raumplanung wird der Flachennutzungsplan nicht im
Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB geandert, sondern erst im Zuge der generellen
Fortschreibung angepasst. Darnit handelt es sich urn einen vorzeitigen Bebauungs-

plan, der zur Genehrnigung vorgelegt werden muss.

t3 UMGEBUNG, FLACHENNUTZUNG - STADTEBAULICHE STUATON

Die Planungsflache befindet sich am süd lichen Ortsrand von Dickschied. Es grenzen
folgende Nutzungen an:

rn Norden: Dorfgemeinschaftshaus und Einfamilienhausbebauung sowie die
Alte Wehrkirche

o im Osten: Direkt im Anschluss der Bolzplatz, dahinter em Wirtschaftsweg &
Weideflächen

Flachennutzungsplan 1997, Ausschnitt OT Dickschied (ohne Ma13stab).
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im SUden: Unmittelbar angrenzend em Wirtschaftsweg, dahinter landwirt-
schaftUch genutzte Flächen

im Westen: Wirtschaftsweg sowie landwirtschaftlich genutzte Flchen

Die Fläche wird derzeit Uberwiegend als Parkplatz genutzt. Bis auf wenige GehOlz-
strukturen weist die Fläche keine weiteren Bepflanzungen oder Bebauungen auf.

I 4 STADTEBAULDCHE ENTWCKLUNG I GEPLANTE FLACHENNUT
ZUNG

Anlass der Bebauungsplanaufstellung ist die Errichtung einer HUtte mit Terrasse zur
Bewirtschaftung der Wanderer auf den ,,Wisper Trails". Bis auf die Erganzung von
GrUnstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs sowie die Sicherung der bereits be-

stehenden Parkplatznutzung sind keine weiteren Maanahmen mit der Aufstellung des
Bebauungsplans vorgesehen. Die angrenzenden Nutzungen (Fuaball-Spielfeld,
Baumbestand, Glas-Container! GrUnschnitt-Platz etc.) sind nicht von der Planung
betroffen. Eine bauliche Umnutzung der umliegenden Flachen wie bspw. das Spiel-
feld ist durch Aufstellung des Bebauungsplans somit nicht moglich und auch nicht
vorgesehen.

Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Mal3stab).
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1.5 GEPLANTE BEBAUUNG UND FESTSETZUNGEN

Geplant ist die Errichtung eines Ca. 10 x 13 rn messenden Blockhauses sowie eine
angesChbssene Terrasse mit etwa derselben Grö1e. Das Gebäude bietet Flatz für
einen Gasteraum mit mehreren Tischen, für eine Küohe sowie für einen Lagerraum.

-

,..

-
-

i u

Mogliche Bauweise und Ausgestaltung derprojektierten HUtte (ohne MaRstab)

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan !egt grundsatzlich die Verteilung von bebauba-
ren und nicht bebaubaren Flächen, die maximale Ausnutzung, die Geschosszahlen,
die notwendigen grUnordnerischen MaI?)nahmen für die Begrunung des Plangebietes
und der Ausgteichsflachen sowie den Ubergang zur freien Landschaft fest.

Mit den Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen in Verbindung mit den Bau-
grenzen und Ausnutzungsziffern wird das Mat?) der baulichen Nutzung bestimmt. Für
die geplante HUtte wird em entsprechendes Baufenster rn osttichen Bereich des
räumlichen Geltungsbereiches festgesetzt, da hier - gerade in Bezug auf die Aussicht
ins Wispertal - der optimale Standort für die Hutte ausgemacht wurde.

Die maximale Dimensionierung der HUtte sowie derAuaenbereichsflache wird in den
texttichen Festsetzungen geregelt (vgl. 3. Textliche Festsetzungen, A Planungsrecht-
liche Festsetzungen § 9 BauGB, Punkt 3, erster Spiegeistrich). Die Festsetzungen
zur zulassigen Dachform orientieren sich an der ortstypischen Bauweise. Zur Abgren-
zung gegenüber den angrenzenden Nutzungen sowie zur Begrünung des Gebiets
wird an der nOrdlichen und östlichen Grenze des Geltungsbereichs eine 3 Meter breite
Grünflache mit Vorgaben zur Bepflanzung festgesetzt.

Die bestehende Parkplatznutzung wird mit einer entsprechenden Fläche für Neben-
anlagen auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche gesichert.
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1.6 FLACHEN-/ EINWOHNERBILANZ

Aus der Planung ergibt sich folgende Flachenbilanz:

Seite 10

FLACHENNUTZUNG FLACHE ANTEIL

Sondergebiete, die der Erholung dienen 1.480 m2 85,4 %

Offentliche GrUnflache 254 m2 14,6 %

GESAMTSUMME 1.734 m2 100,0 %

1.7 ERSCHLIEI3UNG

1.7.1 Verkehr

Die verkehrliche ErschIieIung des Gebiets erfolgt uber die Straf3e Am Atzmann",
welche uber den ,,Espenschieder Weg" und der StraIe ,,Zum Wispertal" von der Land -

stra1e L 3035 erreichbar ist. Südlich des räumlichen Geltungsbereichs verlauft zudern
em Wirtschaftsweg. Die bestehenden Parkplatze innerhalb des Geltungsbereichs
bleiben erhalten und werden planungsrechtlich gesichert. Weitere Stellplatze befin -

den sich am nahen Dorfgemeinschaftshaus.

Die Anbindung an den OPNV ist gewahrleistet. Auf der Linie 202 verkehren taglich
Busse, die von Bad Schwalbach Uber Kernel bis zum DGH Dickschied und zuruck
fa h ren.

1.7.2 Versorgung

Die Versorgung erfolgt Uber die bestehenden Leitungen, u.a. mittels Anschluss an
das Dorfgemeinschaftshaus im Espenschieder Weg. Die hierzu notwendigen Leitun-
gen werden ais Erdkabe! ver!egt.

Die Verlegung der Versorgungsleitungen wird rechtzeitig mit den zustandigen Versor-
gungstragern abgestimmt. Bei Baumpflanzungen werden die notwendigen Sicher-
heitsabstände zu den Leitungstrassen eingehalten bzw. in Abstimmung mit den Ver-
sorgungstragern entsprechende SchutzmaInahmen durchgefuhrt.

1.7.3 Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt Uber die bestehenden Leitungen und Einrichtungen.

Das Schmutzwasserwird der Kläranlage zugefUhrt, die zu erwartende Mehrbelastung
durch den Betrieb der Hutte ist unwesentlich. Das Niederschlagswasser wird vor Ort
versickert.

Anfallende Abfälle konnen Uber die öffentliche MUllabfuhr entsorgt werden, die die
angrenzende Stra1e schon jetzt zwecks der MUllentsorgung innerhaib des reinen
Wohngebiets Am Atzmann" (WR) durchfährt.
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1.8 IMMISSIONSSCHUTZ
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Aufgrund der topografischen Gegebenheiten (die geplante HUtte ist dem Tal zuge-
wandt) und der deutlichen Entfernung der nächsten Wohngebaude (115 ni) ist eine
weitergehende Untersuchung der lmmissionssituation nicht erforderlich Die geplante
WanderhUtte ist im missionsrechtlich als Schank- und Speisewirtschaft anzusehen,
die auch in einem Aligemeinen Wohngebiet zulassig ware.
Auch bei Betrachtung der bestehenden umliegenden Nutzungen sind keine Konflikt-
potenzale zu erkennen. Die städtebauliche Ausgestaltung der naheren Umgebung
mit Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrgeratehaus, Versamm lungsraum der Feuer-
wehr, Kindertagesstatte, ev. Kirche, Kinderspielplatz, Sport und Bolzplatzgelande, of-
fentliche Grill- und VereinshUtte sowie Wohnhäusern steilt die Grundlage der Beurtel -
lung dar, dass sich dieses Vorhaben in die Eigenart der naheren Umgebung einfugt.

1.9 ARTENSCHUTZ

Zum Artenschutz wurde eine entsprechende Untersuchung von der plan b GbR, Herrn
Holger Hellwig, Bingen durchgefUhrt und eine Ausarbeitung am 18.06.2021 vorgelegt.
Daraus ergaben sich folgende Planungsempfehlungen:

Für die betroffenen Vogelarten (z.B. DorngrasmUcke) istsicherzustellen, dass es bau-
bedingt zu keiner erheblichen Storung nach § 44 BNatSchG kommt. Dazu sind für
den Zeitraum der Flachenerschlie1ung/Bebauung Bauzeitenfenster auferhalb der
Brutzeit festzulegen (September bis Februar) oder eine eigene Baufeldfreigabe durch
em qualifiziertes FachbUro zu erstellen.

Fur den Fall, dass im Gebiet geschUtzte Reptilien vorkommen, soilten die Erschlie-
aung und der Erstzugriff auf die Bauflächen während deren Aktivitat erfolgen. Dies ist
meist von April bis September der Fall.

Die mageren Flächen und die Kiefern auf der nördlichen BOschung soflten vor Schä-

den durch Bautatigkeit durch geeignete Absperrmallnahmen, z.B. mit Bauzaun gesi-
chert werden.

Da alle Flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans in Gemeindebesitz sind,
sind keine Mainahmen zur Bodenordnung erforderlich.

2.1 RECHTLICHE BINDUNGEN

rn Planungsraum existiereri keine rechtlich festgesetzten Naturschutzgebiete.

Das Gebiet Iiegt innerhaib des Naturparks ,Rhein-Taunus.

SUdlich grenzt em Trinkwasserschutzgebiet Zone Ill an. WSG TB I + II Hermesseyen
u. rn HOlzchen, Heidenrod. WSG-ID 439-057.

Die hier vorliegende Bebauungsplanabsicht wird nach derzeitigem Wissensstand
keine nachhaltig negative Auswirkung auf die Schutzgebiete haben.
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DetaUlierte pflanzensoziologische oder faunistische Kartierungen wurden nicht durch-
gefuhrt. Bei erforder!ichen Rodungen sind begleitende Maf3nahmen (Untersuchung
aufBaumhöhlen, Nester) empfohlen. Bei derhierdurchgefUhrten Nutzungskartierung
wurden aber keine Hinweise auf Vorkommen besonders geschutzter Arten gesichtet.

22 BESTANDSAUFNAHMEN, BEWERTUNG, PROGNOSE, MAINAHMEN

Das Plangebiet liegt am sUdwestlichsten Rand der Ortsbebauung der Gemeinde Hei-
denrod-Dickschied. Nordlich grenzt em gro1er Parkplatz und Wertstoffsammelplatz
an, westlich eine asphaltierte Erschlieungsstraae, südlich em Wirtschaftsweg mit
angrenzender landwirtschaftlicher Fläche und östlich grenzt em Bolzplatz an. Dieser
wird Uber den hier vorliegenden Geltungsbereich erschlossen mit einem unbefestig -

ten VViesen-/Schotterweg. Dieser wird auch in Zukunft erhalten. Die Fläche wird der-
zeit als unbefestigter, Wiesenparkplatz für den Bolzplatz genutzt, allerdings scheint
dies nur sehr gelegentlich zu sein, da die Wiese, intensiver gepflegt und gut entwickelt
1st.

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV BWP Fläche
_____

jegm vorh
_____

Typ-Nr.
___________________________

Bezeichnung
1 2

______

3
_______

4
Bitte gliedern in: Elgene Blätter für

1. Bestend Zusatzbewertunq

2._Planung getrennte Ersatamalnahmen

Ubertrag

von
Blath

______ ________

02.200 Gebijsche frischerStandort Bestand 39 216
02.500 GebUsche Neuaiiiaqe 3m 20 0
10.530 Befest FL mit seitL Versickerung 6 U
10.540 Schotterrasen 7 104
10.710 Gebäuda nicht begrUnt 3 0
11.221 gartn. Gepfl. Anlage Rasen 14 0
06.30 Grunlandanlage Wiese mt. 21 1.415
04.110 Einzelbaum heim.Bestand 12St. 356m2 34 356
04.110 Einzelbaum. heim. 3m2 x 7. 34 0

*: wird nicht auf die Gesarntflche angerechnet

Summe/Ubertrag nach Biatt Nc.
_

1
_________

1.735
Bestandsbiianz, siehe auch Bestandsplan

Schutzgut Mensch

Bestandsbewertunci:

Die gesamte Flache 1st anthropogen bereits verandert und genutzt. Die Fläche dient bereits
heute im weiteren Sinne Erhoungszwecken durch die Zuwegung zum Bolzplatz. An diesem,
wie auch am Parkplatzbereich sind bereits Bänke zum Aufenthalt integriert und Hinweisschil -
der auf die Wanderwege I Wispertrail aufgestellt.

Prognose Bewertunci:

Da die Stellplatzsituation und Zuwegung Bolzplatz mit dec Bebauung der GrilihUtte mit Au-

enterrasse erhatten bleiben soil, ändert sich an der bestehenden Situation nichts. Durch die
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geplante bewirtschaftete, saisonale WanderhUtte wird sich die Erholungseignung für den
Mensch sogar noch verbessern.

Fazit: Unvermeid bare Belastungen des Schutzgutes Mensch ergeben sich aus dem Bebau-
ungsplan nicht, es werden stattdessen Verbesserungen auf das Schutzgut Mensch und Er-
holung erwartet.

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Die gesamte Fläche 1st em flacher westlich exponierter Hang, mit steileren Boschungen zum
Bolzpiatz, Parkplatz und Wrtschaftsweg. Raumprägend 1st eine vorhandene alte Weide, die
als Solitar entwickelt st. Des Weiteren sind zahireiche Einzelbäume (Kiefer, Pappein, Birken)
auf der Boschung zum Parkplatz hin. Kleinere Gehoizbereiche sind vereinzelt im Bereich der
Weide und niedrig wuchsig im Bereich der Kiefer vorhanden.

Detaillierte Pflanzensozioiogische oder faunistische Kartierungen liegen nicht vor.

rn Plangebiet oder seiner naheren Umgebung gelten keine Erhaltungsziele oder Schutzzwe-
cke der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung oder der europaischen Vogelschutzge-
biete im Sinne des BNatSchG.

Die anthropogene Nutzung ist als Vorbelastung anzusehen. Die Lebensraumqualitat für
Tiere und Pflanzen 1st daher ebenfalls eingeschrankt.

Bestandsbewertunci:

Die gesamte Fläche 1st anthropogen verandert und genutzt. Die intensiv gepflegte Wiese ist
gut entwickelt. Die vorhandenen Bäume sind standorttypisch und vorwiegend gut entwickelt.

Prognose Bewertung:

Da die Stellplatzsituation und Zuwegung Bolzplatz mit der Bebauung der Grillhutte mit Au -

fenterrasse erhalten bleiben soil, muss aus PlatzgrUnden die alte Weide gerodet werden.
Hier wird durch zusatzliche Grunfestsetzung der Eingriff minimiert durch Ca. 258m2 Grün-
streifenfestsetzung, Baumerhaltungen sowie 6 Laubhochstammneupflanzungen.

Die durch den Bebauungsplan hervorgerufenen Eingriffe fUhren aufgrund der bisherigen
anthropogenen Nutzung nicht zu einer nachhaItig negativen Beeintrachtigung der Pflanzen -

welt oder der Lebensraume von Tieren.

Weitergehende Mafnahmen wahrend der Bauphase wurden in den getroffenen Festsetzun-
gen berUcksichtigt.

Bei Umsetzung der beabsichtigten Planung muss die alte Weide aus PlatzgrUnden gerodet
werden, weitere unvermeidbare Belastungen des Schutzgutes Pflanzen und Tiere ergeben
sich aus dem Bebauungsplan nicht.

Schutzgut Boden

Mit Grund und Boden soil gemal § 1 a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden. Zur
Verringerung der zusätzlichen lnanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen im Au -

1enbereich sind insbesondere die Moglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von Flächen,
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Nachverdichtung und andere Ma1nahmen zur innenentwicklung zu nutzen. Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Fiächen sollen nur in notwendigem Umfang ge-
nutzt werden. Der in § 1 Abs. 5 BauGB aufgefuhrte Grundsatz, dass die städtebauiiche Ent-
wicklung vorrangig durch Ma1nahmen der lnnenentwicklung erfoigen soil, wird durch die Bo-

denschutzkiausel in § la BauGB als Vorschrift zum Umweltschutz ergnzt.

Da der hier vorliegende Bebauungspian vorwiegend eine Bestandssicherung mit bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen zur Anlage einer bewirtschafteten Wanderhutte mit Au1en-
terrasse trifft, 1st elne lnnenentwicklung und sparsamer Umgang mit Grund und Boden gege-

ben.

Das gesamte Gebiet st anthropogen genutzt und somit sind die Böden alle entsprechend
verändert und umgelagert. Hinweise aufAitstandorte, Altablagerungen, schädiiche Boden-
veranderungen und/ oder Grundwasserschäden lagen nicht vor.

Der Bodenviewer Hessen macht für das Gebiet selbst keine Aussage, der angrenzende Bo-

den wird wie folgt bewertet:
Gesamtbewertung gering.

Ebr,c Bodenfuaktiosbewertun8I
Ob;kt gering

Geniirkurgnunrner ci.-

Wert 3322

TeUmethode Stufe Bezcper ''

Strttypsiecirn .3
Ertrgpotenzi& 2

- Feldkazftt 2
-.1 .. ._

-

.

-

-

- NtratrjckLaIteiero&n '- ¯

Auszug aus Boden viewer Hessen, Bodenfunktionsbewertung

Bestandsbewertunq:
Aufgrund der Uberformung des Bodens durch die intensive Nutzung (vorhandene Zufahrts-
und Stellplatznutzung, topographische Veranderung...) liegt innerhaib des Bebauungsgebie-
tes eine vorwiegend geringe Wertigkeit des Bodens hinsichtlich der Belange von Natur und
Landschaft vor.

Prognose Bewertung:

Die Versiegelung von Fiächen durch Uberbauung und anteilige Versiegelung der Boden 1st
an dieser Stelie des Ortes unvermeidbar, bei Umsetzung der beabsichtigten Planung. Aller-

dings wird elne maximale Bebauung von 130m2 festgesetzt sowie elne wasserdurchlassige
Auaenterrasse von maximal lOOm2.

Da diese Flächen aufgrund der Ortsrandiage sowie der vorhandenen Erschlielungsanlagen
auch im Interesse eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden elnem neu zu entwi-
ckelnden Standort in Ortsrandlage vorzuziehen 1st, wird hier keine nachhaltig negative Aus-
wirkung erwartet.
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Aus Sicht des Bodenschutzes sind im Rahmen der Bauausfuhrung die folgenden eingriffsmi-
nimierenden MaInahmen zu empfehlen (aus HMUELV 2021: Bodenschutz in der Bauleitpla-

flung):

Nach § 202 BauGB ist in der Bauphase der Mutterboden zu erhalten und zu schutzen (,,Mut-
terboden, der bei Errichtung oder Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesenthchen ande-
ren Veranderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu halten
und var Vernichtung oder Vergeudung zu schUtzen").

Sachgerechte Zwischen!agerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915,
DIN 19731).
Fachgerechter Urngang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs.
BerOcksichtigung der Witterung beim Befahren der BOden.
Beseitigung von Verdichtungen rn Unterboden nach Bauende und vorAuftrag des
Oberbodens.
Baustelleneinrichtung und Lagerfiachen rn Bereich bereits verdichteter bzw. versie-
gelter BOden.

¯ Der Bebauungsplan enthält daruber hinaus Festsetzungen, die dazu beitragen, die
Versiegelung von zu befestigenden Flächen zu minimieren, insbesondere durch die
Vorschrift zur wasserdurchiassigen Befestigung von Stellplatzen und Zufahrten.

Schutzgut Wasser

Obe rflachengewasser:
Es sind rn Gebiet keine vorhanden.

Grundwasser:
Die Grundwasserneubildungsrate ist aufgrund der Gegebenheiten und der Vorbelastungen
(siehe Schutzgut Boden) als gering einzustufen.

Bestandsbewertunc:
rn Bebauungsplangebiet sind keine naturlichen Gewässer vorhanden. Der Eingriff hinsicht-

lich der Grundwassersituation ist als nicht erheblich einzustufen.

Da es sich hier vorwiegend urn die Bestandssicherung handelt und nur eine geringe Fläche
bebaut wird, werden keine gravierenden, negativ nachhaltigen Auswirkungen auf das
Schutzgut erwartet.

Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan wird der Reduzierung der Oberflä-
chenwasserversickerung soweit moglich durch Versickerungsflachen, Gehöize, Begrunung
und wasserdurchlassige Beläge entgegengewirkt.

Zusammenfassend 1st festzustellen, dass das Vorhaben für das Schutzgut Wasser von ge-

ringer Erheblichkeit ist.

Schutzgut Kilma

Das Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von ca. 420m ÜNN. Das Gelände irn Planbe-
reich 1st em groIraumig sUdwestlich exponierter Hang.
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Der Niederschlag betragt im Jahresmittel ca. 750 - 800 mm. Kaltluftentstehungsgebiete sind
der nördlich gelegene BozpIatz und die sUdlich und westlich gelegenen Iandwirtschaftlichen
Flächen. Das Plangebiet befindet sich in etwa auf exponierter Hohenlage wie der Bolzpiatz,
Ca. 1 m tiefer gelegen.

Bestandsbewertunq:
Es wird vorwiegend die Bestandssituation gesichert und keine gravierenden Veranderungen
im Gebiet ermoglicht. Die klimatischen Auswirkungen der zusätzlich bebauten Flachen wer-

den durch zahireiche Grunfestsetzungen gemindert.

Procinose Bewertung:

Es werden keine gravierenden Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Kilma erwartet. Des
Weiteren wirken sich die Festsetzungen zu Gehöz- und Baumpflanzungen klimatisch
ebenso positiv aus, wie die teilversiegelten begrunten Flächen. Es 1st daher insgesamt von
keiner Erheblichkeit fur das Schutzgut Klima I Luft auszugehen.

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

Das Bearbeitungsgebiet ist groiraumig gepragt durch die räumliche Begrenzung des
Taunusgebirges und der Rheinachse.

Charakterisiert ist der Gro1raum durch die sich nOrdlich erstreckenden und bewaldeten
Hang lagen der Taunushohen mit ihren vielfaltigen Bachwiesentalern.
Aus dem Planungsraum heraus 1st die Struktur des Gro1raumes von mehreren Stellen aus
gut ablesbar.
Das Gebiet ist landschaftstypisch, idyllisch entwickelt.

Bestandsbewertunci:
Zusammenfassend bewertet kann ausgesagt werden, dass der Ortsteil Dickschied in der Ge-
meinde Heidenrod em landschaftstypisches und idyllisches, abwechslungsreiches Land -

schaftsbild aufweist.

Frognose Bewertung:

Das Gebiet wird topographisch nicht gravierend verändert, die geplante Bebauung 1st sehr
kleinraumig und wird sich mit den getroffenen Festsetzungen in das Orts- und Landschafts-

bud einfugen.
Die Iandschaftspragende Weide kann mit der beabsichtigten Nutzung nicht erhalten werden.
Durch die getroffenen grUnordnerischen Festsetzungen kann dieser Eingriff langfristig wieder
ausgeglichen werden. Eine nachhaltig negative Auswirkung auf das Schutzgut Landschafts-
bUd wird nicht erwartet.

Schutzgut Kuftur- und sonstige Sachguter

Diese Schutzguter sind von der Planung nicht betroffen.

2.3 WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DEN EINZELNEN BELANGEN

Da sich die einzelnen Schutzguter gegenseitig in unterschiedlichem Maf beeinflus-
sen, soUen auch diese EinflUsse untersucht werden. Die im Plangebiet vorgesehe-
nen Bodenbefestigungen kOnnen auch den Verlust von Bodenfunktionen und die
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Verririgerung der Grundwasserneubildung, wie auch elne Verschlechterung des
Kleinklimas durch Aufheizungseffekte bewirken. Durch die Vorbelastungen sind
diese Effekte aber geringer als auf weitgehend unbeeinflussten Fiächen. Durch ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan werden Wechselwirkungen jedoch
weitgehend unterbunden, sodass es nicht zu einer negativen Verstarkung der Be-

einflussungen kommt.

2.3.1 Vermeidung von Emissionen sowie der Sachgerechte Umgang
mit Abfällen und Abwässern

Die Abfallentsorgung unterliegt der Satzung Uber die Entsorgung von Abfällen in der
Gemeinde Heidenrod. Die WanderhUtte ist anschlusspflichtig an die offentliche Ab-
wasserentsorgung.

Hinsichtlich der MOglichkeit einer Versickerung von Niederschlagswasser im Plan -

gebiet wurde festgestellt, dass sich die Boden des Plangebiets voraussichtlich nicht
fur eine Versickerung des Niederschlagswassers eignen. Kleinteilige Ruckhaltung in
Kombination mit Rigolen oder Wasserspeichernutzung wird ebenso ernpfohlen wie
eine Brauchwassernutzung.

2.3.2 Nutzung erneuerbare Energien sowie sparsame und effiziente
Nutzung von Energie

Bei Neu- und Erweiterungsbauten sind die Errichtung von Solar- und Photovoltaik-
anlagen und die Nutzung anderer regenerativen Energien ausdrucklich zulassig und
wunschenswert.

2.3.3 Auswirkungen bei schwerem Unfall und Katastrophen

rn Bestand als auch im Planungsfall sind keine vom Plangebiet ausgehenden Risi -
ken von Störfallen, Unfäl!en und Katastrophen vorhanden bzw. zu befurchten.
Auswirkungen auf den Geltungsbereich sind nicht zu erwarten.

2.3.4 Zusammengefasste Umweftauswirkungen

Bei der vorgesehenen Bebauung handelt es sich urn eine punktuelle Errichtung ei-
ner saisonalen, bewirtschafteten WanderhUtte in unmittelbarer Ortsrandnahe.

Die Umweltauswirkungen liegen hauptsachlich in dem Verlust von Boden und Bo-

denfunktionen durch Uberbauung und Flachenbefestigungen und damit verbunden
einer verringerten G rundwasserneubildungsrate und gesteigertern Oberflächenwas-
serabfluss. Kleinklimatisch wird eine Aufheizung der Fläche erwartet. Diese wird
durch EingrUnungen und Festsetzungen zur Oberflachengestaltung soweit als mog-
lich rninimiert.

Aus artenschutzrechtlichen Betrachtungen gibt es keinen Nachweis, dass Lebens-
räume besonders geschUtzter Arten betroffen sind.

Aufgrund der Vorbelastungen (Bolzplatz, Parkplatz) ist mit keinen erhohten Lärrnbe-
lastungen zu rechnen. BezOglich des Landschaftsbildes sind keine wesentlichen ne-
gativen Veranderungen zu erwarten, da OrtsrandeingrUnungen festgesetzt werden.
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2.4 ENTWCKLUNGSPROGNOSEN DES UMWELTZUSTANDES

2.4.1 Entwicklung des Umweltzustandes be Durchführung der
Planung

Mit der Planung sind die vorgenannten, ermittelten Umweltbeeintrachtigungen ver-
bunden. Die rn Bebauurigsplan aufgenommenen Festsetzungen fuhren bei Umset-
zung der Planung zu einer Verminderung der Beeintrachtigungen der zuvor genann-

ten Schutzguter. Bei einzelneri Schutzgutern wie Pflanzen und Tieren, Landschaft,
Auswirkungen auf den Menschen, Erholungsfunktionen und Wechselwirkungen zwi-
schen Ortslage und Landschaft können langfristig betrachtet auch Verbesserungen
gegenuber dem Ausgarigszustand erreicht werden. Dies betrifft den Bereich Orts-
randeingrunung.

2.4.2 Prognose b& Nchtdurchfuhrung der Panung

Die Entwicklung des Plangebiets bei Nichtdurchfuhrung der Planung st so einzu-
schätzen, dass der Status Quo erhalten bleibt.

2.4.3 Eingriffs- und AusgIechsbiIanzierung

Die Bestands- und Planungssituation wird den Biotopstrukturen der Kompensations-
verord nung zugeordnet und bilanziert, eritsprechend Stand Kompensationsverord-
nung vom 26. Oktober 2018 (Kornpensationsverordnung vom 1. September 2005
(GVBI. S. 624), zuletzt geandert durch Verordnung vom 22. September 2015
(GVBI. S. 339) inkl. der Landschaftsbild Zusatzbewertung (RP Darmstadt).

Durch die rn Geltungsbereich festgesetzten Ma1nahmen zum Ausgleich kann nur
em Teil des Eingriffs ausgeglichen werden. Urn einen vollstandigen Ausgleich zu er-
reichen, werden weitere externe Kompensationsmal3nahrnen notwendig. Nach der
Kompensationsverordnung wird em auszugleichendes Defizit von 11 .301 Bio-
topwertpunkten errechnet. rn Ergebnis sollen die durch das Vorhaben verursachten
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Eingriffe über die vorgesehenen Ma1nahmen naturschutzrecht!ich vollstandig aus-
geglichen werden.

Für die Kompensation des Ausgleichsdefizits in HOhe von 11.301 Biotopwertpunk-

ten (WP) wird das Okokonto der Gemeinde Heidenrod in Anspruch genommen, das
derzeit Uber em Guthaben von 149.53 1 WP verfugt.

Hier bestehen noch 19.958 WP aus der MaInahme ,,Umwandlung Fichten - in na-
turnahen Auwald', weiche in Langenseifen, Flur 1, auf den FlurstUcken Nr. 4/2 so -

wie 4/5 auf einer Fläche von 3.680 m2 vorgenommen wurde.

Nach Abzug des aus diesem Bebauungsplan resultierenden Kompensationsbedarfs
verbleibt em Guthaben von 8.657 WF dieser Ma13,nahme sowie em Guthaben von
138.230 WP auf dem gesamten Okokonto der Gemeinde Heidenrod.

Wiesbaden, den 27.10.2021 (
Merkel

Ausschnitt Google Maps Ausgleichsflache Okokontomal3nahme
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3. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) Nr. I BauGB i.V.m. § 10 BauNVO

SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN (SO) § 10 BauNVO

Seite 20

- Das Sondergebiet (SO) wird mit der Zweckbestimmung ,,Wandertourismus" aus-
gewiesen. Im SO sind gema1 § 10 (1-2) BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

Eine dem Wandertourismus dienende VersorgungshUtte mit gastronomischen
Angeboten, sowie einem Bereich für Aulengastronomie und Parkplatze für Wan-
derer und Gaste.

1. MAB DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Nr. I BauGB

1.1.Zulässige Grundfläche
§ 9 (1) Nr. I BauGB iV.m. § 16 (2) Nr. I + § 19 BauNVO

- Innerhaib des Sondergebiets ist innerhalb des festgesetzten Baufensters die Er-
richtung eines Gebaudes zulassig. Die maximal zulassige Grundfläche ,,GR" ge-
mäl § 19 (2) BauNVO wird auf 130 m2 begrenzt.

1.2. Höhe baulicher Anlagen
§ 9(1) Nr. I BauGB i.V.m. § 16(2) Nr. 3 & 4 + § 18 (1) BauNVO

- Die maximal zulassige Zahl der Vollgeschosse wird gemaf § 16 (2) Nr. 3
BauNVO auf I Vollgeschoss begrenzt.

- Die HOhe der baulichen Anlagen ,,GH" wird gemaR § 16 (2) Nr. 4 BauNVO auf
7,50 m (OK First Sattel- und Pultdach) begrenzt.

2. HOHENLAGE BAULICHER ANLAGEN § 9 (3) BauGB + § 18 (1) BauNVO
- Bezugspunkt für die Hohenlage st das Wegeniveau der Wegparzelle 5/1, welche am

sUdlichen Rand des Geltungsbereichs des Baugrundstucks anschlieRt, gemessen in
der auf die Gesamtlange bezogenen Mittelachse des Gebäudes.

- Die Oberkante FertigfuRboden Erdgeschoss (FOK EG) darf bis maximal 1 m uber
dem Bezugspunkt liegen.

3. UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14,
16, 19 + 23 BauNVO

Zulassig ist die Errichtung einer der AuRengastronomie dienenden Terrasse mit einer
maximalen Grundflache ,,GR" von 130 m2 innerhalb des festgesetzten Baufensters.
Diese ist als nicht vollversiegelt, also wasserdurchiassig, anzulegen. Dies gilt ebenso
für Zuwegungen. AuRerdem zulässig sind derVersorgungshutte sowie dem Wander-
tourismus dienende Stellplatze, die unversiegelt anzulegen sind.
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Auf den nicht Uberbaubaren GrundstUcksflachen sind Nebenanlagen in Form von
Stellplätzen i. S. des § 14 BauNVO zulassig. Nebenanlagen, die der Versorgung des
Gebäudes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwas-
ser dienen, sind gem. § 14 (2) BauNVO ausnahmsweise zulassig.

4. FUHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN-/LETUNGEN
§ 9(1) Nr. 13 BauGB

- Alle Ver- und Entsorgungsleitungerl sind unterirdisch zu verlegen.

5, GRUNFLACHEN § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Die festgesetzten OFFENTLICHEN GRUNFLACHEN dienen der EingrUnung des
Areals. Sie sind gema1 Pflanzliste zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. rn Osten
ist rn Bereich der bereits bestehenden Zufahrt eine Unterbrechung von 5 Metern
Breite zum Erhalt der Zufahrt auf den Sportplatz zulassig.

6. FLACHEN + MAI3NAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWCK -

LUNG VON BODEN, NATUR + LANDSCHAFT § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Eine Veranderung der natUr!ichen Geländeoberflache st irn Be reich der Gehölzfest-
setzungen unzulassig. Zwingend notwendige Abgrabungen und Aufschüttungen soil-
ten maximal 1 m von heutiger Gelandeoberkante abweichen. Gelandeanbindungen
soilten moglichst mitteis begrunter Boschungen erfolgen. Fundamente soilten mind.
10 cm unter GOK liegen und mit anstehendem Erdreich uberdeckt werden.

7. ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN + SONSTGEN BEPFLANZUN-
GEN § 9 (1) Nr. 25a BauGB

- Für die festgesetzten GehOlzpflanzungen gelten folgende Mindestqualitaten:

LAUBBAUME Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 14 - 16 cm
in fiachigen Pflanzungen auch Heister,
2 x verpflanzt, Höhe: 125 - 150 cm

OBSTBAUME Hochstamm, Stammhöhe 160 - 180 cm, StU 7 cm

STRAUCHER 2 x verpflanzt, ohne Ballen, HOhe: 60- 100 cm
- Für in der Planzeichnung festgesetzten Anpflanzungen von Bäurnen sind mittel- oder

groakronige, heimische und stand ortgerechte Arten zu verwenden.

- Von den irn Plan festgesetzten Pflanzstandorten ist eine maximale Abweichung von
2,00 m zulassig. Nur bei Uberlagerungen mit Ver- und Entsorgungsieitungen, der Be-

leuchtung oder Zufahrten sowie zur Vermeidung der Verschattung von Anlagen zur
Nutzung der Solarenergie, kann von dieser Festsetzung abgewichen werden.

- Die festgesetzten Anpfianzungen sind spatestens 1 Jahr nach Fertigstellung der bau-

lichen Anlagen herzusteilen, durch fachgerechte Pfiege standortgerecht zu entwi-
ckeln und dauerhaft zu erhalten.
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B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO

1. Bebauung ( 91(1) Nr. I HBO)

1.1.DACHER ( 91(1) Nr. 1 HBO)

- Es sind folgende Dachformen zulassig: Satteldach, versetztes Pultdach.
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- Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und Solarkollektoren auf dem Dach ist zu-
Iassig.

1.2.FASSADEN ( 91(1) Nr. I HBO)

- Für die Gestaltung der Fassaden des Gebäudes sind nur Holzverkleidungen sowie
untergeordnet glatter oder feinstrukturierter Verputz zulassig.

- Bei der farblichen Gestaltung von Fassaden sind nur abgetonte Farben zu verwen -

den. Reinweif (RAL 9010), SignaIwei1 (RAL 9003) und Verkehrsweif (RAL 9016)
sowie Volltonfarben sind nicht zu!ässig.

2. EINFREDUNGEN + GELANDESTUTZMAI3NAHMEN ( 91(1) NR. 3 HBO)

Einfriedungen in Form von Zaunanlagen sind nicht zulassig

- Bauliche Geländestützma1nahmen sind maximal bis 1 m Hohe zulassig.

3. WERBEANLAGEN ( 91(1) NR. I HBO)

- Werbeschilder bzw. -transparente und Leuchtreklame sind nicht zulassig.

4. FREIFLACHEN ( 91(1) Nr. 4 + 5 HBO)

- Die nicht überbauten oder befestigten Bereiche des Areals sind zu bepflanzen bzw.
zu begrunen.

- Auf den Freiflächen sind Photovoltaik-Anlagen und Solarkollektoren unzulassig.

1. DENKMALSCHUTZ

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt
für Denkmalpflege, hessenArchaologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehorde
des Rheingau-Taunus-Kreises unverzuglich anzuzeigen. Die Funde sind in unverän-
dertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu
schutzen.

- Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Bodenfarbungen durch
Holzzersetzungen, Scherben, Knochen oder Metallgegenstande.

- Bei sofortiger Meldung ist in der Regel nicht mit einer Verzogerung der Bauarbeiten
zu rechnen. Die mit den Erdarbeiten beauftragte Firmen sind vom Antragsteller
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entsprechend einzuweisen. Der Nachweis kann jederzeit von der unteren Denkma-
schutzbehorde gefordert werden.

2. SCHUTZ DER VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

Bei Erdarbeiten und Pflanzma(nahmen sind die Vorschriften der Versorgungstrager
zum Schutz von Ver-/Eritsorgungsleitungen zu beachten. Insbesondere sind Pflan-
zungen so vorzunehmen, dass keine Gefahrdung der Ver-/Entsorgungsleitungen er-
folgt. Bei Anpflanzungen sind auch die Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW GW 125
(M) - ,,Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" sowie das ,,Merkblatt Uber Baum -

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesell-
schaft fur StraIen- und Verkehrswesen, insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.

3. WASSERVERSORGUNG I BRANDSCHUTZ

- Die folgenden anerkannten Regein der Technik sind zu beachten:

o Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau
und Betrieb von Hydranten) des DVGW-Regelwerks;

Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanla-
gen - TRWV - Tell 1: Planung) des DVWG-Regelwerks;

Technische Regel Arbeitsblatt W405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Losch-
wasser durch die Offentliche Trinkwasserversorgung) des DVWG-Reg&werks.

- Die ErschIie1ungspIanungen sind bezuglich der Loschwasserversorgung mit der
BrandschutzdienststeHe des Rheingau-Taunus-Kreises, Vorbeugender Brandschutz,
Heimbacher Str. 7, 65307 Bad Schwalbach, abzustimmen.

4. ABWASSERENTSORGUNG

- Die Versickerung von Niederschlagswasser 1st erlaubnispflichtig. Die Versickerungs-
anlage ist gem. dem technischen Regelwerk ,,Arbeitsblatt DWA-A 138 Planung, Bau
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser zu bemessen.

- Die Sicherstellung des Anschlusses an die Ortliche Abwasserentsorgung 1st im Bau-
antragsverfahren nachzuweisen.

- Bei BauwerksgrUndungen sind die Anforderungen an den Baugrund nach DIN 1054,
DIN 4020 und DIN 4124 zu beachten. Es wird deshalb dringend empfohlen, bei jeder
Baumallnahme eine qualifizierte Baugrunduntersuchung vorzunehmen.

- Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Anforderun-
gen dereinschlagigen DIN -Normen, wie z.B. DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124 und DIN
EN 1997-1 und -2 an den Baugrund sind zu beachten.

6. ABTRAG, LAGERUNG UND EINBAU VON BODENMATERIAL

- Bel alien Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und 18915 zu beachten.



HEIDENROD-DICKSCH TED
Bebauungsplan AUF DER GEWANN II

Seite 24

- Der bei den Bauarbeiten angefalierie Oberboden sowie der kuiturfahige Unterboden
sind gema1 § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstuck zur Hersteilung von Vege-
tationsfiächen wieder aufzutragen.

- Der bei der DurchfUhrung des Bauvorhabens anfailende unbelastete Erdaushub soil
so weit wie mogiich wieder auf dem Baugrundstuck eingebaut werden.

- Getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden.

- UberschUssiges Bodenmaterial st abzutransportieren und zu verwerten.

7. BODENSCHUTZ

- Werden bel Eingriffen in den Boden organoleptische Verunreinigungen festgesteiit,
ist das Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat TV/Wi
41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstr. 16-18, 65189 Wiesbaden, zu beteiligen.

8. ALTLASTEN

Bel alien Baumaanahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensori-
sche Auffalligkeiten zu achten. Werden soiche Auffalligkeiten des Untergrundes fest-
gestelit, die auf das Vorhandensein von schadlichen Bodenveranderungen hinwei-
sen, ist umgehend das Regierungsprasidiurn Darmstadt, Abt. IV Arbeitsschutz und
Umwelt Wiesbaden, Dez. tV/WI 41.1, Lessingstr. 16-18, 65189 \Mesbaden zu infor-
mieren.

Die Regelungen des Merkblattes ,,Entsorgung von Bauabfailen" der Regierungspra-
sidien Darmstadt, GieIen und Kassel (Stand: 01 .09.2018) sind bei der Beprobung,
Separierung, Bereitstellurig und Entsorgung von Aushubmaterial einzuhaiten.

Die vorherige Zustimmung der Abfalibehorde (RP Darmstadt, Abt. IV Arbeitsschutz
und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 -Abfailwirtschaft) zum Beprobungsumfang, der
Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmainahmen ist einzuhoien,
wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe rn Bodenaushub erkennbar werden soilten.

- Einfriedungen entlang iandwirtschaftlich genutzter GrundstUcke und Wege sind ge-
ma1 § 16 HessNRG urn 0,50 m von der Grenze zuruckzusetzen.

- Bei Anpflanzungen sind die Pfianzabstände zu Iandwirtschaftiichen FIächen gemäi
§ 38-40 HessNRG zu beachten.

1O.ARTENSCHUTZ gemaI BNatSchG

Für die betroffenen Vogelarten (z.B. Dorngrasmucke) st sicherzustelien, dass es bau-
bedingt zu keiner erheblichen Storung nach § 44 BNatSchG kommt. Dazu sind für
den Zeitraum der Fiachenerschliellung/Bebauung Bauzeitenfenster au1erhalb der
Brutzeitfestzulegen (September bis Februar) oder eine eigene Baufeldfreigabe durch
em qualifiziertes FachbUro zu ersteilen.

- Für den Fail, dass im Gebiet geschutzte Reptilien vorkommen, soliten die Erschiie-
Iung und der Erstzugriff auf die Baufiachen während deren Aktivität erfoigen. Dies ist
meist von April bis September der Fall.
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- Die mageren Flächen und die Kiefern auf der nordlichen Boschung sollten vor Schä-

den durch Bautatigkeit durch geeignete Absperrmafnahmen, z.B. mit Bauzaun gesi-
chert werden.

11.EMPFEHLUNG VON GEHOLZARTEN

GROI3KRONIGE BAUME
Acer platanoides - Spitzahorn

Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Fraxinus excelsior - Gewöhnliche Esche
Juglans regia - Walnuss
Quercus robur - Stieleiche
Tilia cordata - Winterlinde

MITTELKRONIGE BAUME
Acer campestre - Feldahorn

Carpinus betulus - Hainbuche
Malus sylvestris - Holzapfel
Prunus avium - Vogelkirsche

Sorbus aucuparia - Eberesche

KLEIN-/SCHMALKRONIGE BAUME
Acer campestre Elsrijk'

Acer platanoides 'Columnare'
Acer platanoides 'Emerald Queen'
Carpinus betlus 'Fastigiata'

Crataegus monogyna
Crataegus 'Paul's Scarlet'
Prunus domestica
Pyrus communis 'Beech Hill'
Quercus robur 'Fastigiata'

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

- Kegel-Feldahorn
- Saulen-Spitzahorn
- Spitzahorn
- Säulen-Hainbuche
- Eingriffl. Weidorn)
- Rotdorn
- Zwetschge
- Birne
- Säuleneiche
- Saulen-Eberesche

OBSTBAUME
APFELSORTEN BIRNENSORTEN
Baumanns Renette Bosc's Flaschenbirne
Bohnapfel Gute Graue
Oldenburger Pastorenbirne
Ontarioapfel
Winterrambour

KIRSCHSORTEN ZWETSCHGENSORTEN
BUttners Rote Knorpelkirsche Buhler FrUhzwetschge

Gro1e Schwarze Knorpelkirsche Hauszwetschge

Hedelfinger

Schneiders Spate Knorpelkirsche

STRAUCHER
Cornus mas - Kornelkirsche
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Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Haselnuss
Euonymus eu ropaeus - Europäisches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster

Ligustrum vulg. ,Atrovirens' - lmmergrUner Liguster

Lonicera xylosteum - Gewöhnliche Heckerikirsche

Prunus mahaleb - Weichselkirsche
Prunus spinosa - Schiehe
Ribes alpinum 'Schmidt' - Alpenjohannisbeere
Rosa canina - Heckenrose
Rosa majalis - Zimtrose
Rosa rubiginosa - Wein rose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Taxus baccata - Eibe
Viburnum opulus - Wasserschneeball

KLETTERPF LANZEN
Clematis-Arten - Waldrebe
Hedera helix - Gemeiner Efeu

Hedera hibernica - lrländischer Efeu
Kietterrosen - In Sorten

Lonicera caprifolium - Jelangerjelieber

Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein
Parthenocissus tricuspedata - Jungfernrebe

Polygonum aubertii - Schlingknoterich
Rubus henryi - Kletterbrombeere
Wisteria sinensis - Blauregen

Seite26
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D. RECHTSGRUNDLAGEN

Der Bebauungsplan wird aufgrund der nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen aufge-
stelit:

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.112017 (BGBL I S.
3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes yam 16.07.2021 (BGBI. I. S.
2939).

- Gesetz uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -

BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung yam 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zu!etzt ge-
andert durch Artikel 5 des Gesetzes yam 25.02.2021 (BGBI. I S. 306).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (BBodSchG) yam 17.03.1998 (BGBL I S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBI. S. 306).

- Gesetz Uber die UmweltvertraglichkeitsprUfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung
yam 18.03.2021 (BGBI. S. 540).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, ErschUtterungen und ähnliche Vorgange (Bundesimmissionsschutzgesetz
- BlmSchG) i.d.F. der Bekanntmachung yam 17.05.2013 (BGBI. I S. 1274), zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes yam 09.12.2020 (BGBI. S. 2873).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) yam

31 .07.2009 (BGBI. I 5. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes yam

19.06.2020 (BGBI. I S. 1408).

- Verordnung uber die bauliche Nutzung der GrundstUcke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) i.d.F. derBekanntmachung yam 21.11.2017 (BGBI. S.3786), zuletztgean-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes yam 14.06.2021 (BGBI. I. 5. 1802).

- Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Flanin -

halts (Planzeichenverordnung - PIanZV 90) yam 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58), ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I 5. 1802).

- Verordnung Uber die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von GrundstU-
cken (ImmobiIienwertermittIungsverordnung - lmmoWertV) i.d.F. vom 19.05.2010
(BGBI. I S. 639), zuletzt geandert durch Artikel 16 des Gesetzes yam 26.11.2019
(BGBI. I 5. 1794).

- Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBI. I
S. 198), zuletzt geandert durch das Gesetz yam 03.06.2020 (GVBI. I S. 37Sf).

- Hessisches AusfUhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) yam

20.12.2010 (GVBI. I 5. 629), zuletzt geandert durch Artikel 17 des Gesetzes yam

07.05.2020 (GVBI. S. 318).

- Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. yam 14.12.2010 (GVBI. I 5. 485), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 11 des Gesetzes yam 04.09.2020 (GVBI. I 5. 573).

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. yam 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt
geandert durch Gesetz yam 07.05.2020 (GVBI. 5. 318).

- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. yam 28.11.2016 (GVBI. 2016
S. 211 if).

- Hessisches Stra1engesetz (HStrG) i.d.F. yam 08.06.2003 (GVBI. I 5. 166), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes yam 28.05 2018 (GVBI. 5. 198).
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- Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNachbG) vom 24.09.1962, zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 28.09.2014 (GVBI. S. 218).


